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Gesetz
zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie 

und zur Änderung zuständigkeitsrechtlicher Vorschriften
Vom 16. März 2018

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 ein-
gefügt:

„(2) Besteht nach dem Berliner Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung vom 7. Juni 2007 (GVBl. S. 222) in 
der jeweils geltenden Fassung für den Bau oder die Ände-
rung einer Straße eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung, ist ein Planfeststellungs-
verfahren durchzuführen.

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist für den Bau oder 
die Änderung einer öffentlichen Straße ein Planfeststellungs-
verfahren durchzuführen, wenn die geplante Maßnahme
1. den angemessenen Sicherheitsabstand zu Betrieben 

nach Artikel 2 der Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 
197 vom 24.7.2012, S. 1) nicht einhält und

2. Ursache von schweren Unfällen sein kann, durch sie das 
Risiko eines schweren Unfalls vergrößert werden kann 
oder durch sie die Folgen eines solchen Unfalls ver-
schlimmert werden können.

Die Planaufstellungsbehörde gibt öffentlich bekannt, dass 
eine Planfeststellung unterbleibt, wenn ihre Prüfung ergibt, 
dass die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1, nicht aber 
nach Satz 1 Nummer 2 gegeben sind. Die Absätze 4 und 5 
sowie § 74 Absatz 6 und 7 und § 76 Absatz 2 und 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes finden bei Maßnahmen nach 
Satz 1 keine Anwendung.“

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 4 bis 6.
d) In dem neuen Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1“ 

durch die Wörter „den Absätzen 1 bis 3“ ersetzt.
e) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden aufgehoben.

3. Nach § 22 werden die folgenden §§ 22a und 22b eingefügt:

„§ 22a 
Verfahren bei Planfeststellung 

und Plangenehmigung 
(1) Bei der Planaufstellung sind die frühzeitige Beteiligung 

und das Benehmen mit der für die vorbereitende Bauleitplanung 
zuständigen Senatsverwaltung sicherzustellen.

(2) Vor Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens sind die 
Grundsätze der Planung bei Vorhaben nach § 22 Absatz 1 Satz 1 
dem Abgeordnetenhaus, bei Vorhaben nach § 22 Absatz 1 Satz 2 
der zuständigen Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis 
zu geben. Über die Trassenauswahl ist vor Einleitung eines Ver-
fahrens Benehmen mit den betroffenen Bezirken herzustellen.

(3) Bei Maßnahmen nach § 22 Absatz 3 Satz 1 hat der Plan 
neben den Zeichnungen und Erläuterungen nach § 73 Absatz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes auch die Angaben nach Arti-
kel 15 Absatz 3 der Richtlinie 2012/18/EU zu umfassen. § 73 Ab-
satz 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine An-
wendung. Die Bekanntmachung der Auslegung hat neben den 
Angaben nach § 73 Absatz 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
die in Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2012/18/EU genannten 
Informationen zu enthalten. Wenn die Planfeststellung aus-

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gefahrenbeherrschungsgesetzes

Die §§ 1 bis 3 des Gefahrenbeherrschungsgesetzes vom 24. No-
vember 2000 (GVBl. S. 494) werden wie folgt gefasst:

„§ 1 
Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient in Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Be-
herrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/
EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) der Verhütung 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen und der Begrenzung der 
Unfallfolgen für Mensch und Umwelt.

§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz gilt für immissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen, die Betriebsbereich oder Bestandteil 
eines Betriebsbereichs sind, die nicht gewerblichen Zwecken dienen 
und die nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen Verwen-
dung finden.

(2) Der Begriff Betriebsbereich wird im Sinne des § 3 Absatz 5a 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung verwandt.

§ 3 
Anwendung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

und der Störfall-Verordnung
Die Vorschriften der §§ 23, 23a, 23b, 23c, 24, 25, 25a, des § 31 

Absatz 2a, der §§ 52, 58a, 58b, 58c, 58d und des § 62 Absatz 1 Num-
mer 2, 4a, 5, 6 und 7, Absatz 2 Nummer 4 und 5, Absatz 3 und 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
sowie die Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483, 3527), die zuletzt durch Arti-
kel 1a der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, gelten für 
Betriebsbereiche im Sinne des § 2 entsprechend.“

Artikel 2 
Änderung des Berliner Straßengesetzes 

Das Berliner Straßengesetz vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), das 
zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. 
S. 160) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach der Angabe zu § 22 folgende 

Angaben eingefügt:
„§ 22a Verfahren bei Planfeststellung und Plangenehmigung
§ 22b Zuständigkeiten für Planfeststellung und Plangenehmi-
gung“.

2. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Sätze 3 bis 10 aufgehoben.
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Bei Maßnahmen nach Satz 1 hat der Plan neben den Zeichnungen 
und Erläuterungen nach § 73 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes die Angaben nach Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie 
2012/18/EU zu umfassen. Darüber hinaus hat die Bekanntmachung 
der Auslegung neben den Angaben nach § 73 Absatz 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes die in Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 
2012/18/EU genannten Informationen zu enthalten.“

Artikel 4 
Änderung des Allgemeinen 

Zuständigkeitsgesetzes
In Nummer 10 Absatz 2 der Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des 

Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) 
geändert worden ist, wird die Angabe „§ 22“ durch die Wörter „den 
§§ 22 bis 22b“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Allgemeinen Sicherheits- 

und Ordnungsgesetzes 
Nummer 18 Absatz 1 der Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des All-

gemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) 
a) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzge-

setz und nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin für 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen mit Ausnahme von An-
lagen in dem Zeitraum, in dem sie für Veranstaltungen im Freien 
von gesamtstädtischer Bedeutung benutzt werden, von Anlagen 
in Betriebsbereichen, die aus genehmigungsbedürftigen und 
nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen bestehen, und von 
Baustellen und Baumaschinen im Sinne der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschim-
missionen – vom 19. August 1970 sowie mit Ausnahme der durch 
das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und techni-
sche Sicherheit Berlin (Nummer 24 Absatz 3 Buchstabe a) oder 
durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Bran-
denburg (Nummer 30 Absatz 2) zu überwachenden Anlagen,

b) die fachliche Begleitung bei der Erstellung und die Prüfung von 
Ausgangszustandsberichten im Sinne des § 10 Absatz 1a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Genehmigungs- und Än-
derungsgenehmigungsverfahren,

c) die Ordnungsaufgaben nach dem Gefahrenbeherrschungsge-
setz;“

Artikel 6 
Änderung der Verordnung über die 

Zuständigkeit für einzelne Bezirksaufgaben
Dem § 1 Nummer 4 der Verordnung über die Zuständigkeit für 

einzelne Bezirksaufgaben vom 5. Dezember 2000 (GVBl. S. 513), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Dezember 2017 
(GVBl. S. 709) geändert worden ist, wird folgender Buchstabe c 
angefügt:
„c) die Ordnungsaufgaben nach dem Gefahrenbeherrschungsgesetz,“

Artikel 7 
Änderung des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes Berlin 
§ 13 Absatz 4a des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Ber-

lin vom 21. Juli 1999 (GVBl. S. 413), das zuletzt durch Gesetz vom 
2. Februar 2011 (GVBl. S. 50) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:

„(4a) Die für die Abfallwirtschaft zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, der zentralen Einrichtung durch Rechtsverordnung 

schließlich auf Grund von § 22 Absatz 3 Satz 1 durchzuführen 
ist, kann die Anhörungsbehörde auf eine Erörterung verzichten.

(4) Bei der Änderung einer Straße kann von einer förmlichen 
Erörterung nach § 73 Absatz 6 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes und § 9 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung abgesehen werden. 
Vor dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens ist den Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. Die Anhörungsbehörde soll ihre Stellungnah-
me innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungs-
frist abgeben.

(5) Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben be-
rührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen.

(6) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbe-
schluss oder eine Plangenehmigung für den Bau oder die Ände-
rung von Straßen I. Ordnung hat keine aufschiebende Wirkung.

(7) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von 
fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt 
er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher von der Planfeststel-
lungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. Vor der Ent-
scheidung ist eine auf die Verlängerung begrenzte Anhörung 
nach dem für die Planfeststellung oder Plangenehmigung vorge-
schriebenen Verfahren durchzuführen. Für die Zustellung und 
Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung über die Ver-
längerung sind die Bestimmungen über den Planfeststellungsbe-
schluss oder die Plangenehmigung entsprechend anzuwenden.

§ 22b 
Zuständigkeiten für Planfeststellung 

und Plangenehmigung 
(1) Träger des Vorhabens und Planaufstellungsbehörde ist im 

Planfeststellungsverfahren für Straßen I. Ordnung sowie für den 
Bau von Straßen II. Ordnung die für den Tiefbau zuständige Se-
natsverwaltung. Im Planfeststellungsverfahren für die Änderung 
von Straßen II. Ordnung und sonstiger Straßen ist der zuständige 
Bezirk Träger des Vorhabens und Planaufstellungsbehörde.

(2) Anhörungsbehörde ist die für die Stadtentwicklung zu-
ständige Senatsverwaltung.

(3) Planfeststellungsbehörde ist die für das Verkehrswesen zu-
ständige Senatsverwaltung.“

4. In § 23 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 22 Abs. 6“ durch die 
Angabe „§ 22a Absatz 6“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Landesseilbahngesetzes 

Dem § 11 des Landesseilbahngesetzes vom 9. März 2004 (GVBl. 
S. 110), das zuletzt durch Nummer 106 der Anlage des Gesetzes 
vom 22. Oktober 2008 (GVBl. S. 294) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Absätze 2 und 3 sowie § 73 Absatz 3 Satz 2, § 74 Ab-
satz 6 und 7 sowie § 76 Absatz 2 und 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes finden keine Anwendung, wenn die geplante Maßnahme
1. den angemessenen Sicherheitsabstand zu Betrieben nach Arti-

kel 2 der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
(ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) nicht einhält und

2. Ursache von schweren Unfällen sein kann, durch sie das Risiko 
eines schweren Unfalls vergrößert werden kann oder durch sie 
die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert werden können.
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(2) Die Verordnung zur Zuweisung von Aufgaben im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren an die Bezirke von Ber-
lin vom 11. Oktober 2016 (GVBl. S. 821) wird aufgehoben.

Artikel 9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. März 2018

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

weitere abfallrechtliche Aufgaben zu übertragen, die im Zusammen-
hang mit folgenden Aufgaben stehen:
1. der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen,
2. der abfallrechtlichen Nachweisführung,
3. den Kontrollverfahren von Beförderung und Sammlung sowie 

dem Handeln und Makeln von Abfällen,
4. der Notifizierung von Sachverständigen oder
5. sonstigen behördlichen Kontrollverfahren von Abfallerzeugung 

und -entsorgung.“

Artikel 8 
Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für Ordnungs-
angelegenheiten nach dem Gefahrenbeherrschungsgesetz vom 
30. März 2001 (GVBl. S. 94) wird aufgehoben.
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Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die  

Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer Prägung 
Vom 9. März 2018

konnten, liegen passive Englischkenntnisse dann vor, wenn sie 
in dem Test zur Überprüfung der muttersprachlichen Kenntnisse 
mindestens 30 Prozent erreichen. Maßgeblich für die Aufnahme 
sind die zum Zeitpunkt der jeweiligen Überprüfung festgestell-
ten Sprachkenntnisse. Erziehungsberechtigte, deren Kinder bei-
de Sprachen altersgemäß wie eine Muttersprache beherrschen, 
entscheiden unverzüglich nach Bekanntgabe der Testergebnisse, 
welcher Sprachgruppe ihr Kind zugeordnet werden soll.

(4) Die Einrichtungsfrequenz in der Jahrgangsstufe 1 beträgt 
20 Schülerinnen und Schüler. Sie darf bis zur Entscheidung nach 
Satz 3 nicht überschritten werden, um die Aufnahme von Kin-
dern aus dem Ausland kommender hochmobiler Familien nach 
Satz 3 zu ermöglichen. Alle zwischen dem Abschluss des Aus-
wahlverfahrens nach Absatz 5 und zwei Wochen vor dem Unter-
richtsbeginn in der Jahrgangsstufe 1 eingehenden Bewerbungen 
werden gesammelt; die Vergabe der Plätze erfolgt entsprechend 
den Kriterien der Absätze 3 und 8. Für das Verfahren nach Satz 3 
stehen zwei Plätze zur Verfügung, die sich aus der Differenz 
zwischen der Einrichtungsfrequenz nach Satz 1 und der in Satz 6 
für die Jahrgangsstufe 1 festgesetzten Höchstfrequenz ergeben. 
Nach der Durchführung des Verfahrens nach Satz 3 frei bleiben-
de Plätze werden an Kinder aus hochmobilen Familien entspre-
chend der Nachrückerliste vergeben. Die Höchstfrequenz je 
Klasse beträgt 22 Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 3, 24 Schülerinnen und Schüler in den Jahr-
gangsstufen 4 bis 6 und 26 Schülerinnen und Schüler in der Se-
kundarstufe I. Der Lehrgang zum Erwerb des Diplôme du Bac-
calauréat International („IB-Diploma“) wird bei einer Teilneh-
merzahl von mindestens zehn Schülerinnen und Schülern 
eingerichtet. 

(5) Im Rahmen der Einrichtung werden je Klasse zehn Plätze 
an Kinder vergeben, die dauerhaft in Berlin wohnen. Die übri-
gen zehn Plätze stehen ausschließlich Kindern aus hochmobilen 
Familien zur Verfügung. Innerhalb beider Platzkontingente ste-
hen bei der Einrichtung der Klassen jeweils fünf Plätze für 
Schülerinnen und Schüler mit der Muttersprache Deutsch und 
fünf Plätze für Schülerinnen und Schüler mit der Muttersprache 
Englisch zur Verfügung. Können innerhalb eines Platzkontin-
gents in einer Sprachgruppe nicht alle Plätze vergeben werden, 
werden sie der jeweils anderen Sprachgruppe zugeordnet. Blei-
ben im Kontingent der dauerhaft in Berlin lebenden Kinder Plät-
ze unbesetzt, werden diese dem Platzkontingent für Kinder aus 
hochmobilen Familien der jeweiligen Sprachgruppe zugeordnet. 
In dem Platzkontingent für hochmobile Schülerinnen und Schü-
ler unbesetzt bleibende Plätze sind für Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteiger nach Absatz 9 vorzuhalten.

(6) Familien gelten als hochmobil, wenn sie ihren Lebensmit-
telpunkt aus beruflichen Gründen eines oder beider Erziehungs-
berechtigten mehrfach in Abständen von in der Regel höchstens 
vier Jahren nicht nur kurzzeitig in das Ausland verlagern; ein-
malige Auslandsaufenthalte sowie Ein- oder Auswanderungsab-
sichten begründen keine Hochmobilität. Die Zuordnung zur 
Personengruppe der hochmobilen Familien setzt ferner voraus, 
dass die Erziehungsberechtigten das Vorliegen der Vorausset-
zungen des Satzes 1 im Rahmen der Anmeldung glaubhaft ma-
chen und schriftlich erklären, Berlin nach in der Regel höchstens 
vier Jahren aus beruflichen Gründen wieder verlassen und den 
Lebensmittelpunkt der gesamten Familie in das Ausland verle-
gen zu müssen. 

Auf Grund des § 18 Absatz 3 in Verbindung mit § 15 Absatz 4, 
§ 28 Absatz 6, § 54 Absatz 6 und § 56 Absatz 9 des Schulgesetzes 
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 28 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geändert worden 
ist, verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

Artikel 1
Die Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer päda-

gogischer Prägung vom 23. März 2006 (GVBl. S. 306), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 23. Januar 2017 (GVBl. S. 202) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Teil II wird die Angabe zu Kapitel 1 wie folgt gefasst:

„Kapitel 1 
Schulen mit fremdsprachlicher und internationaler Prägung“

b) In Teil II Kapitel 1 wird nach der Angabe zu § 5 folgende 
Angabe eingefügt:
„§ 5a Staatliche Internationale Schulen“

2. In Teil II wird die Überschrift zu Kapitel 1 wie folgt gefasst:

„Kapitel 1 
Schulen mit fremdsprachlicher und internationaler Prägung“

3. In Teil II Kapitel 1 wird nach § 5 folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a 
Staatliche Internationale Schulen

(1) Die Aufnahme in die Staatlichen Internationalen Schulen 
erfolgt in der Jahrgangsstufe 1. Staatliche Internationale Schu-
len sind die Nelson-Mandela-Schule und die 2. Internationale 
Schule Berlin. An der Nelson-Mandela-Schule werden drei, an 
der 2. Internationalen Schule Berlin werden bis zu zwei Züge 
eingerichtet.

(2) Die Staatlichen Internationalen Schulen nehmen im Rah-
men der Einschulung Kinder auf, die Deutsch oder Englisch al-
tersgemäß wie eine Muttersprache beherrschen, wobei die Auf-
nahme von Kindern mit der Muttersprache Deutsch zusätzlich 
das Vorliegen mindestens passiver Kenntnisse in Englisch vor-
aussetzt. Ansonsten ist auch bei freien Kapazitäten keine Auf-
nahme möglich (Mindesteignung). 

(3) Die für die Aufnahme erforderlichen sprachlichen Kompe-
tenzen sind in einer von der Schulaufsichtsbehörde einheitlich 
genehmigten Überprüfung nachzuweisen. Die Schulaufsichts-
behörde legt jährlich die für die Durchführung der Überprüfung 
zuständige Stelle fest. Die Überprüfung der muttersprachlichen 
Kenntnisse erfolgt in einem in Englisch oder in Deutsch geführ-
ten Test, je nachdem, welche Sprache als Muttersprache angege-
ben wird, bei Kindern, die als bilingual angemeldet werden, in 
beiden Unterrichtssprachen. Muttersprachliche Kenntnisse lie-
gen bei Kindern vor, die in diesem Test mindestens 80 Prozent 
der möglichen Punkte erreichen. Die passiven Englischkennt-
nisse nach Absatz 2 Satz 1 letzter Halbsatz werden grundsätzlich 
in einem gesonderten Test festgestellt und liegen vor, wenn Kin-
der in diesem Test mindestens 70 Prozent der möglichen Punkte 
erreichen. Bei Kindern, die als bilingual angemeldet wurden, 
aber keine muttersprachlichen Englischkenntnisse nachweisen 
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die nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in die Staatli-
che Internationale Schule zurückkehren. Im Übrigen erfolgt die 
Aufnahme entsprechend Absatz 8 Satz 1. Schülerinnen und 
Schüler, die wegen fehlender Deutschkenntnisse den Lehrgang 
zum Erwerb des Diplôme du Baccalauréat International besu-
chen wollen und die Aufnahmevoraussetzungen der Sätze 1 bis 4 
erfüllen, werden ab der Jahrgangsstufe 9 vorrangig vor den 
Schülerinnen und Schülern nach Satz 5 und 6 aufgenommen.

(10) Die Aufnahme in die Sekundarstufe II von Schülerinnen 
und Schülern aus dem Ausland, die den Erwerb des Diplôme du 
Baccalauréat International anstreben, aber nicht den mittleren 
Schulabschluss erworben haben, setzt zusätzlich zu den Voraus-
setzungen des Absatzes 9 das Vorliegen eines dem mittlerem 
Schulabschluss vergleichbaren Abschlusses oder das Bestehen 
einer von der Schule durchgeführten Äquivalenzprüfung voraus. 
Die in englischer Sprache durchgeführte Äquivalenzprüfung be-
steht aus je einer schriftlichen Prüfung in den Fächern Englisch 
und Mathematik sowie in jeweils einem Fach aus dem gesell-
schaftswissenschaftlichen und dem naturwissenschaftlichen 
Aufgabenbereich. Die Äquivalenzprüfung ist bestanden, wenn 
alle Prüfungsleistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ 
bewertet wurden; höchstens eine mangelhafte Leistung kann 
durch eine mindestens gute oder zwei befriedigende Leistungen 
ausgeglichen werden.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2018

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Sandra  S c h e e r e s

(7) In dem Kontingent der hochmobilen Familien nach Ab-
satz 5 werden auch geeignete, aus dem Ausland kommende Kin-
der berücksichtigt, die keinen Berliner Wohnsitz haben, aber 
glaubhaft machen, spätestens zwei Wochen vor Unterrichtsbe-
ginn in Berlin ihren Wohnsitz zu begründen. Die Aufnahme die-
ser Kinder erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass bis zu 
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ein Wohnsitz in Berlin nach-
gewiesen wird. Erfolgt kein fristgerechter Nachweis, werden 
diese Plätze entsprechend der Nachrückerliste vergeben.

(8) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen geeigneter Schüle-
rinnen und Schüler die Zahl der verfügbaren Plätze, werden in 
dem für Kinder aus hochmobilen Familien zur Verfügung ste-
henden Kontingent in beiden Sprachgruppen jeweils vorrangig 
Kinder von Bediensteten des Auswärtigen Amtes oder ausländi-
scher diplomatischer Vertretungen aufgenommen, danach Kin-
der, deren Geschwister im Jahr der Aufnahme noch die Primar-
stufe der jeweiligen Staatlichen Internationalen Schule besu-
chen. Die Aufnahme in dem Kontingent der dauerhaft in Berlin 
lebenden Schülerinnen und Schüler erfolgt abweichend von 
§ 55a Absatz 2 des Schulgesetzes ausschließlich durch Los. 

(9) Die Aufnahme in eine bereits eingerichtete Klasse ist nach 
Maßgabe freier Plätze möglich, sofern die Voraussetzungen des 
Absatzes 6 vorliegen. Weitere Voraussetzung für die Aufnahme 
sind englische Sprachkenntnisse, die dem Unterrichtsniveau der 
besuchten Jahrgangsstufe entsprechen. Die Sprachkenntnisse 
werden durch schulaufsichtlich genehmigte englischsprachige 
Aufnahmetests festgestellt, die aus einem mündlichen und ab 
Jahrgangsstufe 3 zusätzlich einem schriftlichen Teil bestehen. 
Der Test ist bestanden, wenn jeweils mindestens ausreichende 
Leistungen – bezogen auf das muttersprachliche Anforderungs-
niveau – erzielt werden. Erfüllen mehr Schülerinnen und Schü-
ler die Aufnahmevoraussetzungen als Plätze zur Verfügung ste-
hen, werden zunächst Schülerinnen und Schüler aufgenommen, 
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 3-46  

im Bezirk Pankow, Ortsteil Buch
Vom 13. März 2018

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen von Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Män-
gel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 13. März 2018 

Bezirksamt Pankow von Berlin

S. B e n n
Bezirksbürgermeister

K u h n
Bezirksstadtrat für Stadtentwick-

lung und Bürgerdienste

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634 ) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), in der bis zum 
Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) 
geltenden Fassung, in Verbindung mit Artikel 4 des Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs, 
wird verordnet: 

§ 1
Der Bebauungsplan 3-46 vom 15. Januar 2014 für den südöstli-

chen Teil des Grundstücks Robert-Rössle-Straße 10 im Bezirk Pan-
kow, Ortsteil Buch, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow 

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Fach-
bereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungs-
plans können beim Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadt-
entwicklung und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachberei-
che Stadtplanung und Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden. 

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs) 

wird hingewiesen. 

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      74. Jahrgang      Nr. 8       27. März 2018192

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung,
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Telefon: 0221/94373-7000, Telefax 0221/94373-72015 
Kundenservice: Telefon 02631/801-2222, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Bezugspreis:
Vierteljährlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 € zzgl. Versand

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Heddesdorfer Straße 31a • 56564 Neuwied

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Abkommens zur dritten Änderung des Abkommens  

über das Deutsche Institut für Bautechnik (3. DIBt-Änderungsabkommen)

Nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Abkommen zur dritten Ände-
rung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik (3. 
DIBt-Änderungsabkommen) vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 154) 
wird bekannt gegeben, dass das 3. DIBt-Änderungsabkommen nach 
seiner Nummer 2 am 1. April 2018 in Kraft treten wird.

Berlin, den 12. März 2018

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Katrin  L o m p s c h e r
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